
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) 

vom 14. Dezember 1990 (Stand am 1. Januar 2010) 

Vierter Teil: Quellensteuern für natürliche und juristische Personen 

Erster Titel: Natürliche Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder 
Aufenthalt in der Schweiz 

Der Quellensteuer unterworfene Personen 
Art. 83

1 Ausländische Arbeitnehmer, welche die fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung nicht besitzen, in der 
Schweiz jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit einem Steuerabzug an der Quelle unterworfen. Davon ausgenommen sind 
Einkünfte, die der Besteuerung nach Artikel 37a unterstehen.1 

2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden im ordentlichen Verfahren 
veranlagt, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.

 
Steuerbare Leistungen 

Art. 84
1 Die Quellensteuer wird von den Bruttoeinkünften berechnet. 
2 Steuerbar sind alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnis, mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen 

für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, 
Trinkgelder, Tantiemen und andere geldwerte Vorteile sowie die Ersatzeinkünfte wie Taggelder aus Kranken-
und Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung. 

3 Naturalleistungen und Trinkgelder werden in der Regel nach den für die eidgenössische Alters- und 
Hinterlassenenversicherung geltenden Ansätzen bewertet. 

 
Grundlage des Steuertarifs 

Art. 85
1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung bestimmt die Höhe des Steuerabzuges entsprechend den für die 

Einkommenssteuer natürlicher Personen geltenden Steuersätzen. 
2 Sie bestimmt ferner im Einvernehmen mit der kantonalen Behörde die Ansätze, die als direkte Bundessteuer 

in den kantonalen Tarif einzubauen sind. 
 
Ausgestaltung des Steuertarifs 

Art. 86
1 Bei der Festsetzung der Steuertarife werden Pauschalen für Berufskosten (Art. 26) und 

Versicherungsprämien (Art. 33 Abs. 1 Bst. d, f und g) sowie Abzüge für Familienlasten (Art. 35 und 36) 
berücksichtigt. 

2 Der Steuerabzug für die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten, die beide 
erwerbstätig sind, richtet sich nach Tarifen, die ihrem Gesamteinkommen (Art. 9 Abs. 1) Rechnung tragen 
und die Pauschalen und Abzüge nach Absatz 1 sowie den Abzug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten (Art. 
33 Abs. 2) berücksichtigen. 

 
Abgegoltene Steuer 

Art. 87

 Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren vom Erwerbseinkommen zu veranlagenden 
direkten Bundessteuer. Für die Fälle nach Artikel 90 bleibt die ordentliche Veranlagung vorbehalten. 

 
Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung

Art. 88
1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet: 
 a. bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer zurückzubehalten und bei anderen Leistungen 

(insbesondere Naturalleistungen und Trinkgeldern) die geschuldete Steuer vom Arbeitnehmer einzufordern; 
 b. dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über den Steuerabzug auszustellen; 

 c. die Steuern periodisch der zuständigen Steuerbehörde abzuliefern, mit ihr hierüber abzurechnen und ihr 
zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in alle Unterlagen zu gewähren. 

2 Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn der Arbeitnehmer in einem andern Kanton Wohnsitz 
oder Aufenthalt hat. 

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die Entrichtung der Quellensteuer. 
4 Er erhält eine Bezugsprovision, deren Ansatz das Eidgenössische Finanzdepartement festlegt. 



 
Abrechnung mit dem Bund 

Art. 89

 Die kantonale Steuerbehörde erstellt jährlich eine Abrechnung über die an der Quelle erhobene direkte 
Bundessteuer. 

 
Vorbehalt der ordentlichen Veranlagung 

Art. 90
1 Die der Quellensteuer unterliegenden Personen werden für Einkommen, das dem Steuerabzug an der Quelle 

nicht unterworfen ist, im ordentlichen Verfahren veranlagt. Für den Steuersatz gilt Artikel 7 sinngemäss. 
2 Betragen die dem Steuerabzug an der Quelle unterworfenen Bruttoeinkünfte des Steuerpflichtigen oder 

seines Ehegatten, der in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt, in einem Kalenderjahr mehr als den 
durch das Eidgenössische Finanzdepartement festgelegten Betrag, so wird eine nachträgliche Veranlagung 
durchgeführt. Die an der Quelle abgezogene Steuer wird dabei angerechnet. 

 

1 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

Zweiter Titel: Natürliche und juristische Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz 

 
 
Arbeitnehmer 

Art. 91

 Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier für kurze Dauer oder als 
Grenzgänger oder Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig ist, entrichtet für sein 
Erwerbseinkommen die Quellensteuer nach den Artikeln 83-86. 

 
Künstler, Sportler und Referenten 

Art. 92
1 Im Ausland wohnhafte Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler, Musiker und Artisten, 

sowie Sportler und Referenten sind für Einkünfte aus ihrer in der Schweiz ausgeübten persönlichen Tätigkeit 
und für weitere damit verbundene Entschädigungen steuerpflichtig. Dies gilt auch für Einkünfte und 
Entschädigungen, die nicht dem Künstler oder Referenten selber, sondern einem Dritten zufliessen, der 
seine Tätigkeit organisiert hat. 

2 Die Steuer beträgt: 
 
  

- bei Tageseinkünften bis 200 Franken 0,8 %; 

 
  

- bei Tageseinkünften von 201 bis 1000 Franken 2,4 %; 

 
  

- bei Tageseinkünften von 1001 bis 3000 Franken 5 %; 

 
  

- bei Tageseinkünften über 3000 Franken 7 %. 

3 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zulagen und Nebenbezüge, nach Abzug 
der Gewinnungskosten. 

4 Der mit der Organisation der Darbietung in der Schweiz beauftragte Veranstalter ist für die Steuer solidarisch 
haftbar. 

5 Das Eidgenössische Finanzdepartement ist ermächtigt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen Bezugsminima 
festzulegen. 

 
Verwaltungsräte 

Art. 93
1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung von juristischen Personen mit 

Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der Schweiz sind für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, 
Sitzungsgelder, festen Entschädigungen und ähnlichen Vergütungen steuerpflichtig. 

2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung ausländischer 
Unternehmungen, welche in der Schweiz Betriebsstätten unterhalten, sind für die ihnen zu Lasten dieser 
Betriebsstätten ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschädigungen und ähnlichen 
Vergütungen steuerpflichtig. 

3 Die Steuer beträgt 5 Prozent der Bruttoeinkünfte. 
 
Hypothekargläubiger



Hypothekargläubiger Art. 94
1 Im Ausland wohnhafte Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen, die durch Grund- oder Faustpfand auf 

Grundstücken in der Schweiz gesichert sind, sind für die ihnen ausgerichteten Zinsen steuerpflichtig. 
2 Die Steuer beträgt 3 Prozent der Bruttoeinkünfte. 
 
Empfänger von Vorsorgeleistungen aus öffentlich-
rechtlichem Arbeitsverhältnis Art. 951

1 Im Ausland wohnhafte Empfänger von Pensionen, Ruhegehältern oder anderen Vergütungen, die sie auf 
Grund eines früheren öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses von einem Arbeitgeber oder einer 
Vorsorgeeinrichtung mit Sitz in der Schweiz erhalten, sind für diese Leistungen steuerpflichtig. 

2 Die Steuer beträgt bei Renten 1 Prozent der Bruttoeinkünfte; bei Kapitalleistungen wird sie nach Artikel 38 
Absatz 2 berechnet. 

 
Empfänger von privatrechtlichen 
Vorsorgeleistungen Art. 96
1 Im Ausland wohnhafte Empfänger von Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der 

beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge sind hierfür 
steuerpflichtig. 

2 Die Steuer beträgt bei Renten 1 Prozent der Bruttoeinkünfte; bei Kapitalleistungen wird sie gemäss Artikel 38 
Absatz 2 berechnet. 

 
Arbeitnehmer bei internationalen Transporten 

Art. 97

 Im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, die für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder 
eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse Lohn oder andere Vergütungen von einem 
Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz erhalten, werden für diese Leistungen nach den 
Artikeln 83-86 besteuert. 

 
Begriffsbestimmung 

Art. 98

 Als im Ausland wohnhafte Steuerpflichtige nach den Artikeln 92-97 gelten natürliche Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz und juristische Personen ohne Sitz oder 
tatsächliche Verwaltung in der Schweiz. 

 
Abgegoltene Steuer 

Art. 99

 Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden direkten Bundessteuer. 

 
Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung

Art. 100
1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet: 
 a. bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer zurückzubehalten und bei anderen Leistungen 

(insbesondere Naturalleistungen und Trinkgeldern) die geschuldete Steuer vom Steuerpflichtigen 
einzufordern; 

 b. dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über den Steuerabzug auszustellen; 

 c. die Steuern periodisch der zuständigen Steuerbehörde abzuliefern, mit ihr darüber abzurechnen und ihr 
zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in alle Unterlagen zu gewähren. 

2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die Entrichtung der Quellensteuer. 
3 Er erhält eine Bezugsprovision, deren Ansatz das Eidgenössische Finanzdepartement festlegt. 
 
Abrechnung mit dem Bund 

Art. 101

 Die kantonale Steuerbehörde erstellt jährlich eine Abrechnung über die an der Quelle erhobene direkte 
Bundessteuer. 

 

1 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 
2386; BBl 1999 4). 

 


